
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die (Teil-)Vergütung von 
Kartenjahresgebühren mit surprize Punkten 

Die vorliegenden Bestimmungen (nachfolgend „AGB“) regeln das Verhältnis zwischen dem 

Teilnehmer am Bonusprogramm surprize und der Viseca Card Services SA (nachfolgend „Viseca“) für 

die (Teil-)Vergütung der Kartenjahresgebühr(en) für die Benützung der von Viseca erhaltenen 

Kreditkarte(n) (nachfolgend „Kreditkarte(n)“) mittels surprize Punkten und ergänzen die Speziellen 

Bestimmungen für die Teilnahme am Bonusprogramm surprize. 

Inhaber von teilnahmeberechtigten Kreditkarten (nachfolgend „Teilnehmer“) können auf der surprize 
Plattform nachfolgende Angebote für die (Teil-)Vergütung von Kartenjahresgebühren mit surprize 
Punkten auswählen.  
 

1. Einmalige (Teil-)Vergütung der Kartenjahresgebühr(en) mit surprize Punkten 

 

1.1 Angebot und Erwerb der Prämie 

Bei der einmaligen (Teil-)Vergütung der Kartenjahresgebühr(en) mit surprize Punkten handelt es sich 

um eine Prämie, mit der der Teilnehmer einen Teil bzw. die gesamte(n) Kartenjahresgebühr(en) für 

eine bzw. mehrere Kreditkarte(n) während des gesamten aktuellen Gebührenjahres sowie innert zwei 

Monaten nach Abschluss desselben mit surprize Punkten begleichen kann (nachfolgend 

„Jahresgebühr-Prämie“). Die Prämie kann nicht von PrePaid-Karteninhabern erworben werden.  

Die Kartenjahresgebühr für eine bestimmte Kreditkarte kann vom Teilnehmer nur einmal pro 

Gebührenjahr mittels surprize Punkten beglichen werden. 

Mit Betätigung des „Kaufen“-Buttons auf der surprize Plattform wird die Jahresgebühr-Prämie mittels 

surprize Punkten verbindlich erworben. Die Jahresgebühr-Prämie erfolgt ausschliesslich durch 

Eintausch mit der von der Viseca festgelegten Anzahl von surprize Punkten, welche auf der surprize 

Plattform ersichtlich ist. 

1.2 Verrechnung 

Durch Bestätigung der Bestellung der Jahresgebühr-Prämie auf der surprize Plattform ermächtigt der 

Teilnehmer die Viseca, sein surprize Konto automatisch bei Fälligkeit der folgenden Jahresgebühr der 

ausgewählten Karte(n) zu belasten. Die entsprechenden surprize Punkte stehen dem Teilnehmer 

jedoch bereits nach Bestätigung der Bestellung der Jahresgebühr-Prämie für Einkäufe nicht mehr zur 

Verfügung und werden entsprechend in seinem surprize Konto nicht mehr angezeigt. Erfolgt die (Teil-

)Vergütung der Jahresgebühr innert zwei Monaten seit Fälligkeit der Jahresgebühr für die 

Vorjahresgebührenperiode, werden die vom Teilnehmer eingesetzten surprize Punkte für diese 

Jahresgebühr in Anspruch genommen und das surprize Konto wird sofort belastet. Sofern in einem 

solchen Fall die Jahresgebühr bereits vor Bestätigung der Bestellung der Jahresgebühr-Prämie in 

einer Monatsrechnung verrechnet und vom Teilnehmer durch Überweisung/LSV beglichen wurde, 

werden ihm der oder die entsprechende(n) Gegenwert(e) (Jahresgebühren) gegen Abzug der 

entsprechenden surprize Punkte mit der nächsten Monatsabrechnung gutgeschrieben. Dem 

Teilnehmer wird die (Teil-)Vergütung der Jahresgebühr auf der entsprechenden Monatsrechnung der 

betroffenen Kreditkarte(n) ausgewiesen. 

 

2. Wiederkehrende (Teil-)Vergütung der Kartenjahresgebühr(en) mit surprize Punkten 

 

2.1 Angebot und Erwerb der Prämie 

Bei der wiederkehrenden (Teil-)Vergütung der Kartenjahresgebühr(en) mit surprize Punkten handelt 

es sich um eine Prämie, mit der der Teilnehmer einen Teil bzw. die gesamte(n) 
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Kartenjahresgebühr(en) für eine bzw. mehrere Kreditkarte(n) mit surprize Punkten künftig automatisch 

begleichen kann (nachfolgend „Jahresgebühr-Abonnement“). Die Prämie kann nicht von PrePaid-

Karteninhabern erworben werden. 

Durch Aktivierung des gewünschten Jahresgebühr-Abonnements und anschliessender Betätigung des 

„Speichern“-Buttons auf my surprize wird das Jahresgebühr-Abonnement verbindlich abgeschlossen.  

Nach Aktivierung und anschliessender Speicherung werden dem Teilnehmer für die aktivierte(n) 

Kreditkarte(n) beim künftigen jährlichen Gebührenverfall die zur (Teil-)Vergütung benötigten surprize 

Punkte automatisch von seinem surprize Konto abgezogen und eine entsprechende Vergütung wird 

auf seiner Kreditkartenrechnung angezeigt.  

Die (Teil-)Vergütung der Kartenjahresgebühr(en) erfolgt ausschliesslich durch Eintausch mit der von 

der Viseca festgelegten Anzahl von surprize Punkten, welche auf der surprize Plattform ersichtlich ist. 

Sollten nicht genügend surprize Punkte auf dem surprize Konto zum Zeitpunkt der (Teil-)Vergütung 

sein, wird diese nicht durchgeführt.  

Der Teilnehmer wird von der Viseca sowohl bei erfolgreicher als auch nicht erfolgreicher 

(Teil-)Vergütung per E-Mail informiert. 

Die Jahresgebühr für eine bestimmte Kreditkarte kann vom Teilnehmer nur einmal pro Gebührenjahr 

mittels surprize Punkten beglichen werden. Bei bereits manuell im Prämienshop eingelösten surprize 

Punkten für eine (Teil-)Vergütung der Jahresgebühr gemäss vorstehender Ziff. 1 wird für diese 

Kreditkarte keine automatische (Teil-)Vergütung durchgeführt.  

Die Aktivierung des Jahresgebühr-Abonnements gilt bis zum Widerruf des Teilnehmers durch 

Deaktivierung auf my surprize bzw. bis zur Kündigung der Kreditkarte durch den Teilnehmer. 

2.2 Verrechnung 

Der Teilnehmer ermächtigt die Viseca, sein surprize Konto automatisch bei Fälligkeit der nächsten 

Jahresgebühr der ausgewählten Kreditkarte(n) zu belasten. Dem Teilnehmer wird die (Teil-)Vergütung 

der Jahresgebühr auf der entsprechenden Monatsrechnung der betroffenen Kreditkarte(n) 

ausgewiesen. Sollten nicht genügend surprize Punkte vorhanden sein, wird diejenige gewünschte 

(Teil-)Vergütung mit den meisten benötigten Punkten zuerst durchgeführt. 

3. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. 

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den vorliegenden AGB und den Speziellen Bestimmungen für 
die Teilnahme am Bonusprogramm surprize gehen die Bestimmungen dieser AGB vor. 
 

Viseca behält sich vor, diese AGB sowie die vorgenannten Prämien jederzeit zu ändern oder aus dem 

Angebot zu nehmen. Änderungen der AGB bzw. der Angebote werden dem Teilnehmer in geeigneter 

Form mitgeteilt.  
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